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Übergang Bachelor – Master 
 
Wortlaut der Kleinen Anfrage Nr. 2956 vom 11.06.2013: 
 
Nach Änderung des Hochschulgesetzes im Oktober 2010 konnten die Hochschulen neben dem Ba-
chelor als Voraussetzung für den Zugang zum Master weitere Eignungs- und Qualifikationsvorausset-
zungen nur noch dann festlegen, wenn dies wegen spezieller fachlicher Anforderungen des jeweiligen 
Masterstudiengangs nachweislich erforderlich ist. 
 
Ich frage die Landesregierung: 
 
1. Wie viele Master-Studiengänge gibt es derzeit in Brandenburg (bitte nach Hochschule und 

Fachbereich auflisten) 
 
2. Bei wie vielen dieser Master-Studiengänge gibt es für den Zugang neben dem ersten berufs-

qualifizierenden Abschluss weitere Eignungs- und Qualifikationsvoraussetzungen? 
 
3. Inwiefern sind diese weiteren Eignungs- und Qualifikationsvoraussetzungen tatsächlich wegen 

spezieller fachlicher Anforderungen erforderlich und inwiefern wurde dies durch das zuständige 
Ministerium überprüft? 

 
4. Inwiefern kann man in den letzten drei Jahren eine Tendenz zu vermehrten oder abnehmenden 

Regelungen für weitere Eignungs- und Qualifikationsvoraussetzungen  feststellen (bitte nach 
Möglichkeit hochschulspezifisch beantworten? 

 
5. Inwiefern hat nach Auffassung der Landesregierung die Gesetzesänderung zu einem besseren 

Zugang zum Master beigetragen? 
 
 
 
 
 
 



Namens der Landesregierung beantwortet die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur die 
Kleine Anfrage wie folgt: 
 
Frage 1:  
Wie viele Master-Studiengänge gibt es derzeit in Brandenburg (bitte nach Hochschule und Fachbereich 
auflisten) 
 
Zu Frage 1:  
Nach Angaben der Hochschulen gibt es derzeit 155 konsekutive Masterstudiengänge, siehe Anlage. 
 
 
Frage 2:  
Bei wie vielen dieser Master-Studiengänge gibt es für den Zugang neben dem ersten berufsqualifizie-
renden Abschluss weitere Eignungs- und Qualifikationsvoraussetzungen? 
 
Zu Frage 2:  
Nach Angaben der Hochschulen sehen 65 Masterstudiengänge für den Zugang neben dem ersten be-
rufsqualifizierenden Abschluss weitere Eignungs- und Qualifikationsvoraussetzungen vor, siehe Anlage. 
Darüber hinaus sind für die 23 lehramtsbezogenen Masterstudiengänge neben einem ersten lehramts-
bezogenen Bachelorabschluss zwei weitere Zugangsvoraussetzungen in § 4 der Lehramtsstudienver-
ordnung vom 08. Juni 2013 (GVBl. II Nr. 45) im Sinne von Eignungsnachweisen normiert. 
 
 
Frage 3:  
Inwiefern sind diese weiteren Eignungs- und Qualifikationsvoraussetzungen tatsächlich wegen speziel-
ler fachlicher Anforderungen erforderlich und inwiefern wurde dies durch das zuständige Ministerium 
überprüft? 
 
Zu Frage 3:  
Die Notwendigkeit muss gemäß § 8 Absatz 6 Satz 2 BbgHG nachweislich erforderlich sein, mithin von 
den Hochschulen im Zweifel belegt werden. Die zugrunde liegenden Ordnungen über den Zugang oder 
die Zulassung zu einem Masterstudiengang werden nach pflichtgemäßer Anzeige durch die Hochschu-
len in jedem Einzelfall durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur geprüft. Dies be-
trifft auch Änderungen von Satzungen oder Neufassungen. Zugangsvoraussetzungen zum Masterstudi-
um, wie fachlich notwendige einschlägige Vorkenntnisse, ergeben sich zum Teil aus der Natur der Sa-
che. In anderen Fällen ist die Erforderlichkeit besonderer Zugangsvoraussetzungen durch die Hoch-
schulen insbesondere mit fachspezifischen Studieninhalten bzw. -konzepten der Masterstudiengänge 
nachvollziehbar begründet worden oder, wie bei lehramtsbezogenen Masterstudiengängen, auf Grund 
von landesrechtlichen Regelungen erforderlich. 
 
 
Frage 4:  
Inwiefern kann man in den letzten drei Jahren eine Tendenz zu vermehrten oder abnehmenden Rege-
lungen für weitere Eignungs- und Qualifikationsvoraussetzungen  feststellen (bitte nach Möglichkeit 
hochschulspezifisch beantworten? 
 
Zu Frage 4: 
Die Landesregierung und die Hochschulen führen hierzu keine statistischen Erhebungen. Die Hoch-
schulen schätzen aber allgemein ein, dass in den einzelnen Fachbereichen und Fakultäten nach inten-
siver Diskussion über die Notwendigkeit zusätzlicher Zugangsvoraussetzungen überwiegend eine Ten-



denz zur Abnahme der Regelungen zu verzeichnen ist. Dies wird dadurch unterstrichen, dass 
2010/2011 von 194 Masterstudiengängen 172, d.h. 88,7 % der Masterstudiengänge besondere Zu-
gangsvoraussetzungen vorsahen, während bei aktuell 155 Masterstudiengängen nur noch 65 solche 
vorgeben, d.h. die Quote auf rd. 41,9 % gesunken ist. 
 
 
Frage 5:  
Inwiefern hat nach Auffassung der Landesregierung die Gesetzesänderung zu einem besseren Zugang 
zum Master beigetragen? 
 
Zu Frage 5:  
Die Gesetzesänderung hat  den Zugang zu Masterstudiengängen erleichtert. Die Hochschulen sehen 
mit der Neuregelung des Masterzugangs allerdings die Möglichkeiten eingeschränkt, möglichst qualifi-
zierte Bewerberinnen und Bewerber zum Masterstudium zuzulassen und damit zugleich die Abbrecher-
quoten zu senken. Sie sind der Auffassung, dass eine zunehmende Heterogenität der Eingangsqualifi-
kation der Studierenden zu Lasten der Studienqualität geht. Ob und inwieweit diese Sorge begründet 
ist, lässt sich abschließend noch nicht bewerten und muss zunächst beobachtet werden.  
 
  



Anlage zur Kleinen Anfrage 2956 
 

Hoch-
schule 

Fakultät/Fachbereich Anzahl MA- 
Studiengänge 
Insges. 

Anzahl mit speziellen Zu-
gangsvoraussetzungen 

UNIP Juristische Fak. 1 - 
 Philosophische Fak. 15 6 

 Humanwissenschaftliche Fak. 5 5 

 Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fak. 17 5 

 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fak. 14 12 

BTUCS Fak. Mathematik, Naturwissenschaften u. Informatik 5 5 
 Fak. Architektur und Bauingenieurwesen 9 7 

 Fak. Maschinenbau, Elektrotechnik u. Wirtschaftsingeni-
eurwesen 

9 3 

 Fak. Umweltwissenschaften und Verfahrenstechnik 10 5 

 Fak. Ingenieurwesen und Informatik 6 - 

 Fak. Wirtschafts- und Sozialwiss., Musikpädagogik 3 - 

 Fak. Bauen 2 - 

 Fak. Naturwissenschaften 3 2 

EUV Juristische Fak. 3 - 
 Wirtschaftswissenschaftliche Fak. 3 2 

 Kulturwissenschaftliche Fak. 10 - 

HFF FB II 1 2 
  FB III 2 

FHB FB Wirtschaft 4 - 
 FB Informatik und Medien 3 1 

 FB Technik 2 - 

HNEE FB Wald und Umwelt 2 2 
 FB Landschaftsnutzung und Naturschutz 3 1 

 FB Holztechnik 1 1 

 FB Wirtschaft 2 - 

FHP FB Sozialwesen 1 1 
 FB Architektur und Städtebau 1 1 

 FB Bauingenieurwesen 2 2 

 FB Design 1 1 

 FB Informationswissenschaften 2 1 

THWi FB Ingenieurwesen/Wirtschaftsingenieurwesen 8 - 
 FB Betriebswirtschaft/Wirtschaftsinformatik 3 - 

 FB Wirtschaft, Verwaltung und Recht 2 - 

insge-
samt 

 155 
100 % 

65 
41,9 % 

 

 


